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63. Deutscher Verkehrsgerichtstag   29. bis 31. Januar 2025 in Goslar 
 
 

EMPFEHLUNG 
 
Arbeitskreis II 
 
MPU-Vorbereitung unter der Lupe 
 

 
1. Der Arbeitskreis ist der Auffassung, dass eine qualifizierte Vorbereitung auf die medizi-

nisch-psychologische Untersuchung (MPU) einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der 

Verkehrssicherheit leistet. Die Vorbereitung zielt darauf ab, die Ursachen für vergange-

nes Fehlverhalten frühzeitig zu identifizieren und eine stabile Einstellungs- und Verhal-

tensänderung herbeizuführen. 

2. Um dies zu ermöglichen, sind die Fahrerlaubnisbehörden anzuhalten, die Betroffenen 

schnellstmöglich – entgegen der bestehenden Praxis – über fahrerlaubnisrechtliche Fol-

gen (z. B. MPU) zu informieren. Die Information sollte in einfacher Sprache verfasst sein, 

z. B. in Anlehnung an das von der Projektgruppe MPU-Reform entwickelte Infoblatt. 

3. Der Arbeitskreis stellt fest, dass für eine zeitnahe Information ausreichend Mitteilungs-

pflichten an die Fahrerlaubnisbehörden in den bestehenden Vorschriften enthalten sind, 

wie z. B. in § 2 Abs. 12 StVG und Nr. 45 Abs. 1 und 2 Anordnung über Mitteilungen in 

Strafsachen (MiStra). Von diesen sollte unmittelbar Gebrauch gemacht werden. 

4. Es erscheint sinnvoll, Anbieter von MPU-Vorbereitungsmaßnahmen, die die Kriterien für 

fahreignungsfördernde Interventionen (FFI-Kriterien) erfüllen, auf Positivlisten zu erfas-

sen. Die Fahrerlaubnisbehörden sollen berechtigt werden, diese Listen herauszugeben. 

5. Der Arbeitskreis beobachtet mit Sorge, dass Manipulationsversuche und Straftaten im 

Zusammenhang mit dem Fahrerlaubnisverfahren zunehmen. Täuschungen und Fäl-

schungen müssen – auch unter Beachtung der o. g. Mitteilungspflichten – angezeigt und 

mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln des Strafrechts bekämpft werden.  

6. Zur verbesserten Nachvollziehbarkeit der MPU-Gutachten sollen die im Rahmen der Be-

gutachtung vorgelegten Belege über Abstinenz und MPU-Vorbereitung als Teil des Gut-

achtens gelten und demselben als Anlage beigefügt werden. Dies dient auch der Fäl-

schungssicherheit. Der Arbeitskreis empfiehlt, unter Wahrung des Datenschutzes die 

technischen Möglichkeiten zur Verifizierung von Gutachten zu nutzen. 


